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Auszug aus dem  Protokoll E‘ A#°’4e'”
des Regierungsrates des  Kantons  Zürich n

Sitzung vom 21. August 1996

2502.  Privater Gestaltungsplan Rebhaldenstrasse, Affoltern a. A.
(Aufhebung)

Mit Beschluss Nr. 1913 vom 12. Juni 1991 genehmigte der Regierungs-

rat den privaten Gestaltungsplan Rebhaldenstrasse, dem der Gemeinde-

rat  Affoltern a.A. am 12 März 1991 zugestimmt hatte. Auf Gesuch der
Grundeigentümer stimmte  der  Gemeinderat Affoltern a.A. mit Be-
schluss vom 19. März 1996  der  Aufhebung dieses Gestaltungsplans zu.

Gemäss Rechtskraftbescheinigung der  Kanzlei  der  Baurekurskommis-

sion vom 15. Mai 1996 ist gegen diesen Beschluss kein Rechtsmittel ein-

gelegt worden.  Der  Gemeinderat Affoltern a. A. ersucht mit Schreiben

vom 8. Juli 1996 um Genehmigung der Aufhebung des privaten Gestal-

tungsplans Rebhaldenstrasse.

Auf Antrag der  Direktion  der  öffentlichen Bauten

beschliesst  der  Regierungsrat:

I. Die mit Zustimmung des Gemeinderates Affoltern a.A. vom

19. März 1996 erfolgte Aufhebung des mit RRB Nr. 1913/1991 geneh-
migten privaten Gestaltungsplans Rebhaldenstrasse wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Affoltern a. A.‚ 8910 Affoltern a. A.
(für sich und zuhanden  der  Grundeigentümer), die Kanzlei der Bau-
rekurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

 Husi



Auszug aus dem  Protokoll
des Regierungsrates des  Kantons  Zürich

Sitzung vom 12. Juni 1991

1913. Privater Gestaltungsplan Rebhaldenstrasse, Affoltern a. A.

Am  12. März 1991 stimmte der Gemeinderat Affoltern a.A. dem priva-

ten Gestaltungsplan Rebhaldenstrasse zu. Innerhalb der Rekursfrist gin-

gen gemäss Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der Baurekurskom-

missionen vom 22. April 1991 keine Rekurse ein.

Da der Gestaltungsplan von der Bau- und Zonenordnung nicht ab-

weicht, sondern im Vergleich mit dieser einschränkende Bestimmungen

aufweist, ist die Zustimmung des Gemeinderates ausreichend.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der private Gestaltungsplan Rebhaldenstrasse, dem der Gemeinde-

rat Affoltern a.A. am 12. März 1991 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Affoltern a.A., 8910 Affoltern

a.A. (unter Beilage von zwei mit dem Genehmigungsvermerk versehe-

nen Exemplaren des Gestaltungsplans)‚ das Verwaltungsgericht, die

Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie an die Direktion der öffent-

lichen Bauten.

Zürich, den 12. Juni 1991

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

i. V.

Hirschi
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AFFOLTERN A.A.  /  PRIVATER GESTALTUNGSPLAN REBHALDENSTRASSE

Besondere Bestimmungen zum privaten Gestaltungsplan Rebhaldenstrasse,
Parzellen Kat. No.  4761.1, 4761.2, 4761.3, 4761.4, 4750.1, 4805, 4806,
4807, 4816

‘7 f3

Festgesetzt durch den Gemeinderat mit Beschluss No. 44591 vom 4%;Z;Q.:14

.
T. Bortoluzzi . Bollier 

12. Juni ‘i991 543
Vom Regierungsrat am .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .. mit Beschluss No  .  .  .  . .  .  . .. genehmigt

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

/u

15.2.1991 Hans Schüep, Arch. SIA

In der Breiti 3

8047  Zürich
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Bestimmungen zum privaten Gestaltungsplan
Rebhaldenstrasse, 8910 Affoltern a.A.

Einleitung

Gestützt auf §§ 83 ff. des Planungs— und Baugesetzes (PBG) wird für
nachfolgende Parzellen, nämlich

Eigentümer: Parzelle:

Reinhold Schneebeli,
8910 Affoltern a.A. Teile von Kat. No. 4761,

nämlich:
Kat. No. 4761.1 4761.2,

4761.3, 4761.4

Teil von Kat. No. 4750
nämlich 4750.1

Antoine Berger, 8802 Kilchberg Kat. No. 4805

Daniel Berger, 8802 Kilchberg Kat. No. 4806

Johannes Müller, 8047 Zürich Kat. No. 4807

Miteigentumsparzelle zu
1.2, 1.3, 1.4 Kat. No. 4816

in der wohnzone N 2 an der Rebhaldenstrasse, 8910 Affoltern a.A., ein
privater Gestaltungsplan aufgestellt zur Realisierung einer
Ueberbauung im Sinne von Art. 24 und 25 (Arealüberbauung) der Bau—
und Zonenordnung der Gemeinde Affoltern a.A. (RRB No. 1744 vom
28.5.1986, Druck Juni 1988).

Geltungsbereich

Der Gestaltungsplan gilt für das Gebiet, welches im Plan No. 168-18
Mst 1 500, vom 15.2.1991 schraffiert umrandet ist.

Soweit der Gestaltungsplan nichts Abweichendes bestimmt, gelten die
Vorschriften der Bau— und Zonenordnung und des PBG.

Planfestlegungen

Der Gestaltungsplan ist massgebend für

Zufahrten
überbaubaren Flächen

c) die Firstrichtungen
d) die generelle Zuweisung von Freiflächen für Freizeit- und

Spielanlagen.

a) die
b) die

Die Hauptfluchten der Gebäude sind parallel zu den Baubegrenzungs-
linien zu führen.
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Die Zufahrten zu den gemeinschaftlichen Unterniveaugaragen erfolgen
über die Miteigentumsparzellen.

Auf den übrigen Flächen der Grundstücke werden gemeinschaftliche
Anlagen und Bauten vorgesehen, insbesondere:

Zugangswege
Containerplätze
Oberirdisch angeordnete Parkplätze
Besondere Gebäude für Geräte, Kinderwagen, Velos etc.

Bau- und Gestaltunosvorschriften

Die Ausnützung beträgt gemäss Bau- und Zonenordnung der Gemeinde
Affoltern a.A. (Druck Juni 1988) 44 %.

Es sind nur Sattel- und/oder Nalmdächer mit allseitig gleicher
Neigung von mind. 35° bis max. 45° AT erlaubt. Die Dächer sind mit
Dachvorsprüngen zu versehen.
Dachaufbauten sind als Giebellukarnen oder Schleppgauben zu
gestalten; der Dachansatz der Aufbauten ist unterhalb des Firstes
auszubilden. Dacheinschnitte sind nur zulässig, wenn sie überdeckt
werden.
Dachflächenfenster dürfen in einer Grösse von max. 55/99 cm AK Rahmen
eingebaut werden.
Besondere Gebäude wie Garagen, welche das gestaltete Terrain nicht
mehr als 50 cm übersteigen, können mit Flachdächern erstellt werden,
wenn diese begrünt und in die Umgebungsanlage integriert werden.

Die Fassaden sind in Massivbauweise, Holzbauweise oder
Gemischtbauweise zu erstellen. Es dürfen nur folgende Materialien
verwendet werden: Verputz mit heller Tönung und/oder hell— bis
braunfarbiges Holz.

Die Dacheindeckung hat mit Ziegeln zu erfolgen.

Stützmauern dürfen eine sichtbare Höhe von 1.80m nicht übersteigen
und sind mit einer Vorpflanzung zu begrünen.

Schlussbestimmungen:

Der private Gestaltungsplan tritt nach Festsetzung durch den
Gemeinderat und nach Genehmigung durch den Regierungsrat am Tag nach
der Veröffentlichung in Kraft.

Affoltern a.A., T5. Februar 1991

Die Grundeigentüm r:

„zzf.
 

R. Schneebeli

A. Berger i

D. Berger

J. Müller ä
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GESTALTUNGSPLAN
REBHALDENSTRASSE

Ingenieur— und Vermessungsbüro

LECKEBUSCH. PUENTENER  +  WERDER
8910 Affoltern a.A.
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Ingenieur- und Vermessungsburo

LECKEBUS CH.
8910 Affoltern a.A.

GEMEINDE A F F O L T E R N

KOORDINATENVERZEICHNIS
********************xx
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